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>>OBSERVERcc 

Finanz schließt Dividenden-Schlupfloch 
Bei Import-Verschmelzungen werden passive Einkünfte der Auslandstochter besteuert 

Hanns Hügel 

Die Komplexität des Steuersys
tems hat mannigfaltige Ursachen. 
Eine davon ist das permanente 
und bisweilen unterhaltsame 
Hase-Igel-Wettrennen zwischen 
steueroptimierenden Gestaltun
gen der Unternehmen und dem 
Schließen der betreffenden 'Be
steuerungslücke durch die Fi
nanzve�:waltung des Hochsteuer
landes Osterreich. 

Ein Dauerschauplatz dieses 
Wettrennens, das für Berater lu
krativ ist und den Steuergesetzge
ber in Atem hält, ist das interna
tionale Schachtelprivileg. Dieses 
garantiert - wie bei Inlandsbetei
ligungen - die Steuerfreiheit von 
Auslandsdividenden und stellt -
anders als bei Inlandsbeteiligun
gen - auch Veräußerungsgewinne 
frei. 

In den Achtzigerjahren einge
führt, wurde es bald benutzt, um 
Geld und Wertpapiere in Niedrig
steuerländer zu transferieren und 
die nicht oder kaum besteuerten 
Gewinne als steuerfreie Dividen-

den nach Österreich rückzufüh
ren. Wenig später schlug das Im
perium zurück: mit einer Ausnah
me von der Steuerfreiheit, die sich 
bemerkenswerterweise nicht nur 
auf niedrig besteuerte PassiveJn
künfte, sondern auch auf nach Os
terreich rückgeführte Veräuße
rungsgewinne bezieht, obwohl 
diese selbst von der Hardcore
Durchgriffsbesteuerung des deut
schen Außensteuergesetzes ver
schont bleiben. 

Verschmelzung als List 

Danach verwendeten findige 
Berater die neu zugelassene grenz
überschreitende Verschmelzung 
zu folgender List: Die niedrig be
steuerte Auslandsgesellschaft 
schüttet nicht aus, sondern trans
portiert die Gewinne durch Ver
schmelzung über die Grenze zu 
ihrer österreichischen Mutter. 
Dies ließ die dunkle Seite der 
Macht nicht ruhen: 'Im Jahr 2010 

wurde - erraten - die Besteuerung 
der Passiveinkünfte aus Anlass 
der Verschmelzung auf die In
landsmutter eingeführt. 

Nach diesem fiskalischen Re
vanche-Foul kam die Verschmel
zung auf die inländische Schwes
tergesellschaft in Mode, mit glei
chem steuersparenden Effekt. Wer 
diesen Trick noch anwenden will, 
hat nur noch wenig Zeit. Denn bald 
wird das Abgabenänderungsgesetz 
2012 auch hier die Schotten, ge
nauer: die Grenze dichtmachen. 

Bei einer Import-Verschmel
zung werden Gewinne der auslän
dischen Gesellschaft, die aus pas
siven Einkünften oder Veräuße
rungsgewinnen stammen, wie bei 
einer Ausschüttung besteuert. Bei 
Firmenbuchanmeldungen nach 
dem 31. 10. 2012 gilt dies nicht nur 
bei einer Verschmelzung auf die 
inländische Muttergesellschaft, 
sondern auch bei einer Verschmel
zung auf die inländische Schwes
tergesellschaft oder andere kon
zernzugehörige Unternehmen. 
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